
1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung der Stadt Arzberg (BGS/WAS) 

vom 27.11.2025 

 

§ 1 

Änderungen 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Arzberg (BGS/WAS) vom 

24.05.2022 (Kreisamtsblatt Nr. 12/2022 v. 02.06.2022) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 6, Beitragssatz – erhält folgende Fassung: 

 „Der Beitrag beträgt 

  a) pro m² Grundstücksfläche 0,44 € 

  b) pro m² Geschossfläche 2,52 € .“ 

 

2. § 9a Abs. 2, Grundgebühr – erhält folgende Fassung: 

 „Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 

  bis 4,0 m³/h 108,75 €/Jahr 

  bis 10,0 m³/h 116,25 €/Jahr 

  bis  16,0 m³/h 157,50 €/Jahr 

  bis 25,0 m³/h 487,50 €/Jahr 

  bis 64,0 m³/h 600,00 €/Jahr 

  bis 100,0 m³/h 675,00 €/Jahr 

  über 100,0 m³/h 1125,00 €/Jahr .“ 

 

 

3. § 10 Abs. 1 Satz 2, Verbrauchsgebühr – erhält folgende Fassung: 

 „Die Gebühr beträgt 4,36 €/m³ pro Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 

 

4. § 10 Abs. 3, Verbrauchsgebühr – erhält folgende Fassung: 

 „Wird ein Bauwasserzähler oder sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet,  

 beträgt die Gebühr 4,50 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

 

Arzberg, den 27.11.2025 

 

gezeichnet 

Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 


